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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetzes 

Bildungsdirektor, Bildungsdirektorin 
§ 7. (1) und (2) … 

Bildungsdirektor, Bildungsdirektorin 
§ 7. (1) und (2) … 

(3) Der Bildungsdirektor oder die Bildungsdirektorin hat dem zuständigen 
Mitglied der Bundesregierung das Gelöbnis der Amtsverschwiegenheit und der 
unparteiischen, gewissenhaften und uneigennützigen Erfüllung seiner oder ihrer 
Amtspflichten zu leisten. Die Verweigerung des Amtsgelöbnisses hat den Verlust 
der Funktion durch Abberufung (§ 8 Abs. 2 Z 3 und Abs. 4) zur Folge. 

(3) Der Bildungsdirektor oder die Bildungsdirektorin hat dem zuständigen 
Mitglied der Bundesregierung das Gelöbnis der Einhaltung der Bestimmungen 
über die dienstliche Geheimhaltung und der unparteiischen, gewissenhaften und 
uneigennützigen Erfüllung seiner oder ihrer Amtspflichten zu leisten. Die 
Verweigerung des Amtsgelöbnisses hat den Verlust der Funktion durch 
Abberufung (§ 8 Abs. 2 Z 3 und Abs. 4) zur Folge. 

 § 38. § 7 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 tritt 
mit 1. September 2025 in Kraft. 
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